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GEMEINDE

GEWANN

BEBAUUNGSPLAN

ZEICHENERKLÄRUNG--------------------------------
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BODENSEEKREIS

MECKENBEUREN

FORCHENSCHACHEN
BRANDÄCKER
HABACHT EHRLEN

EHRLOSEN

~ . ~. t--I. ~., MARKUNGSGRENZE

GRENZE DES RÄUMUcHEN GELTUNGS-

BEREICHS DES BEBAUUNGSPLANS

C§ 9 ABS. 7 BBAUG\
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BAUGRENZE(§ 23 ABS. 3 BAUNVO)

'--'"

ZUFAHRTSVERBOT

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER

NUTZUNG

ABGRENZUNG MISCHGEBIET ZUM'

EINGESCHRÄNKTEN MISCHGEBIET

GEPLANTE GRUNDSTÜCKSGRENZE

BESTEHENDE GRUNDSTÜCKSGRENZE
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' /// KREIS BDDENSEEKREIS

GEMEINDE

GEWANN

BEBAUUNGSPLAN

ZEICHENERKLÄRUNG
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MECKENBEUREN

FoRcHENscHAcHEN
BRANDÄCKER
HABACHT EHRLEN

EHRLOSEN

MARKuNGsGRENzE

GRENZE DEs RÄUMUCHEN GELTUNGS-
BEREıcHs DEs BEBAUUNGSPLANS
(§ 9 ABS. 7 BBAUGX

BAUGRENZE (§ 23 ABS. 3 BAUNVO)

ZUEAHRTSVERBDT

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER
NUTZUNG

ABGRENZUNG MISCHGEBIET ZUM'
EINGESCHRÄNKTEN MISCHGEBIET

GEPLANTE GRUNDSTÜCKSGRENZE

BESTEHENDE GRUNDSTÜCKSGRENZE
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VON JEGLICHER BEBAUUNG FREIZU-

HALTENDE FLÄCHE

(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BBAuG)

ß
GEHWEGS FLÄCHE

~ VERKEHRSGRÜNFLÄCHEMIT EINZELBÄUME

U-- - ALLEEBÄUME SPITZAHORN
(ACER PLATANOIDES)

I
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=!) -==-==-==- L R =--==-=-~
---

A)

B)

~

FAHRBAHNFLÄCHE

BÖSCHUNG

\~ASSERLAUF

BÖSCHUNG

LEITUNGSRECHT

(§ 9 ABS, 1 NR, 21 BBAUG)

'-.

FÜHRUNG ELEKTRISCHER FREILEITUNGEN

MIT MASTSTANDORT

A) STAHLBETONMAST

&) STAHLGITTERMAST

(§ 9 ABS, 1 NR. 13 BBAUG)

SICHTFELD

GRÜNFLÄCHE
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"K7KW7$N7VW77¶Ä7¶Ä7$"7§†' VDM JEGLICMER BEBAUUMG ERE1zu-
HALTEMDE FLÄCHE
(â 9 Ass. l NR. 15 BBAUG)

GEHWEGSFLÄCHE

"`““~ALLEEBÄUME SPITZAHDRN
" (::::) <::š:) VERKEHRSGRUNELÄCHE MIT EIMZELBÄUME
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(ACER PLATANDIDES)
FAHRBAHMFLÄEHE

Böscfiuwe
WASSERLAUE
BöscHuMß
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"""` """" (â 9 ABS. 1 NR. 21 BBAUG)
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FÜHRUNG ELEKTRISCHER FREILEITUNGEN
4 Q '› Q MIT MASTSTAMDDRT

A) STAHLDETDMMAST
B) STAHLGITTERMAST
(§ 9 Ass. 1 NR. 13 BBAUG)

SICHTFELD

GRUNELÄCHE
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PFLANZGEBOT

(§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BBAUG)

ART DER VORGESCHRIEBENEN

BEPFLANZUNG SIEHE EINSCHRIEBE

IM PLANTEIL:

GROßKRONIGE BÄUME

KLEINKRONIGE BÄUME / STRÄUCHER

AUF DIE BESTEHENDE BEPFLANZUNG IST

RÜCKSICHT ZU NEHMEN. DAS BESTEHENDE

WÄLDCHEN IM WESTLICHEN TEIL DES

BEBAUUNGSPLANGEBIETS IST IN SEINER

NATÜRLICHEN EIGENART ZU ERHALTEN.

FLÄCHE FÜR AUFSCHÜTTUNGEN

(§ 9 ABS. 1 NR. 17 BBAuG)

AM ENDE DER WENDEPLATTEN WIRD EIN

LICHTSCHUTZWALL AUFGESCHÜTTET.

NEIGUNG 1 : 1J5. DIE NUTZUNG DER

WALLFLÄCHE IST ZU BEPFLANZEN.

1 ACER PLATANOIDES SPITZAHORN

2. ALNUS GLUTI NOSA SCHWARZERLE

3 FAGUS SYLVATICA ROTBUCHE
.

4 FRAXINUS EXELSIOR ESCHE

5 PRUNUS PADUS TRAUBENKIRSCHE I

6 QUERCUS PEDUNCULATA STIELEICHE

7 QUERCUS RUBRA ROTEICHE

8 SALIX ALBA SILBERWEIDE

9 ACER CAMPESTRE FELDAHORN

10 CARPINUS BETULUS HAINBUCHE
'.

11 CORNUS MAS HARTRIEGEL

12 CORYLUS AVELLANA HASELNUß

.r:-- 13 LIGUSTRUM VULGARE RAINWEIDE
.....,..

@

[_ 7 'Z 3 .i' i
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10 CARPIMUS BETULUS
11 CDRMUS MAS
12 CDRYLUS AvELLAMA
13 LIGUSTRUM vuLsARE

3

PFLAMZGEBDT
(ê 9 ABS. 1 NR. 25 A BBAUG)
ÄRT DER VORGESCHRIEBENEN
BEPFLANZUNG SIEHE EINSCHRIEBE

:M PLAMTEIL:
GRoßKRoMIGE BAUME
1 ÄCER PLATANOIDES SPITZAHORN

2 ALNUS SLUTIMDSA SCHMARZERLE
3 FAGUS SYLvAT1cA RDTBUCHE
Ü FRAXINUS EXELSIOR ESCHE

5 PRUMUS PADUS TRAUBEMKIRSCME
6 QUERCUS PEDUMCULATA STIELEICHE
7 QUERCUS RUBRA ROTEICHE

8 SALIX ALBA SILBERMEIDE
KLEIMKRDMIGE BAUME / STRAUCHER
9 AcER CAMPESTRE FELDAHDRM

HA1MDucME
HARTRIEGEL
HASELNUS
RAIMMEIDE

AUF D1E BESTEHEMDE BEPFLANZUMG IST
RUSKSISHT zu MEHMEN. DAS BESTEHEMDE
WALDcHEM 1M MESTLICHEM TE1L DES
BEDAUUMSSPLAMGEBIETS :ST IM SEIMER
MATURLICHEM E1SENART zu ERHALTEN.

FLACHE FÜR AUFSCHUTTUMGEM
(§ 9 ABS. 1 NR. 17 BBAUG)
AM ENDE DER WEMDEPLATTEM MIRD EIN
L1cH†ScHuTzwALL AUEGESSHUTTET.
NEIGUMG 1 ¦ 1,5. D1E NUTZUMS DER
WALLELACHE IST zu BEPELAMZEM.
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GEWERBEGEBIET

(§ 8 BAUNVO)

MISCHGEBIET

( § 6 BAUNVO)

ALLGEMEINES WOHNGEBIET

( 4 BAUNVO)

BESTEHENDE GEBÄUDE

GEWERBE

BESTEHENDE GEBÄUDE

WOHNEN

,.,.

TRAFOSTATION

FÜLLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE----------------------------------------------------------------

BAUGEBIET

BAUNVO § 1 ABS. 2

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE

ALS HÖCHSTGRENZE

BAUNVO § 16 ABS. 2 NR. 3

GRUNDFLÄCHEN ZAHL

BAUNVO § 16 ABS. 2
NR. 2

GEStHOßFLÄCHENZAHL

BAUNVO § 16 ABS. 2 NR. 1
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FÜLLSCHEMA DER N

BAUGEBIET
BAUNVO § 1 ABS.

GEMERBEGEDIET
(6 8 BAUNVO)

MISCHGEBIET
( § 6 BAUNVO)

ALLGEMEINES WOHNGEBIET
( 4 BAUNVO)

BESTEHENDE GEBÄUDE
. GEWERBE

1 ' .

BESTEHENDE GEBÄUDE
WOHNEN

TRAFOSTATION

UTZUNGSSCHABLONE

2 ALS HÖCHSTGRENZE
BAUNVO § 16 ABS. 2 NR

GRUNDELACHENZAHL
BAUMVO § 16 ABS.

NR.

GESCHOßFLÄCHENZAHL

2 BAUNVO § 16 ABS. 2 NR. 1
2

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE
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1.1

PLANUNGS RECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BBAUG UND BAUNVO)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG:

WIE IM PLAN EINGESCHRIEBEN (§ 9 BBAUG UND BAUNVO)

1.1.1 GEWERBEGEBIET (§ 8 BAUNVO)

1,1.2 MISCHGEBIET (§ 6 BAUNVO)

1,1,3 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (§ 4 BAUNVO)

1.2 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG:

WIE IM PLAN EINGE$CHRIEBEN
'.

1.2.1 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ( § 17 ABS. 4 BAUNVO)

1,2,2 GRUNDFLÄCHENZAHL (§ 19 BAUNVO)

'-,

1.2.3 GESCHOSSFLÄCHENZAHL (§ 20 BAUNVO)
,

1.3 BAUWEISE

1.3.1 OFFENE BAUWEISE

GEBÄUDE SIND OHNE LÄNGENBESCHRÄNKUNG IM SINNE DES

1.4

§ 22 ABS. 2 BAUNVO ZULÄSSIG

PFLANZGEBOT (§ 9 ABS. 1 NR. 25 A BBAUG)

DIE FLÄCHEN ZWISCHEN STRAßEN UND BAUGRENZEN SIND ALS

GRÜNFLÄCHE MIT BÄUMEN UND STRÄUCHERN ZU BEHLANZEN.

r
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TEXTTEIL

1.

l.l

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1

1.H

PLANUNGSREEHTLICHE FESTSETZUNSEN (6 9 BBAU6 UND BAUNV0)

ART DER BAULIEHEN NUTZUNGI
WIEINIPLAN EINSESCRRIEBEN (6 9 BBAUG UND BAUNV0)

GEMERBEGEBIET (6 8 BAUNVQ)

MISCHBEBIET (6 6 BAUNVO)

ALLGEMEINES WDHNGEBIET (6 A BAUNVO)

MAD DER BAULICHEN NUTZUNS:
WIE IM PLAN EINSESCHRIEBEN

ZAHL DER VDLLSESCMDSSE ( 6 17 ABS. A BAUNVO)

GRUNDELACHENZAHL (6 19 BAUNVO)

GESSHOSSELASHENZAHL (6 20 BAUNVO)

BAUWEISE

OEEENE BAUMEISE
GEBÄUDE SIND DMNE LANSENBESCHRANKUNG IM SINNE DES
6 22 ABS. 2 BAUNVO ZULASSIG

PELANZGEBDT (6 9 ABS. 1 NR. 25 A BBAUG)
DIE FLACHEN ZWISCHEN STRABEN UND BAUSRENZEN SIND ALS
GRUNELACME MIT BAUMEN UND STRAUCHERN zu BERLANZEN.
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE"FESTSETZUNGEN (§ 111 LBO)

2.2

.-

W

2.3

2.4

EINFRIEDIGUNGEN AN ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN

(§ 111 ABS. 1 NR. 4 LBO):

AN DER STRAßENBEGRENZUNGSLINIE BETONEINFASSUNGEN HÖCHSTENS

15 CM HOCH~ EINGEWACHSENER MASCHENDRAHT ODER WELLENGITTER

IST ZULÄSSIG. GESAMTHÖHE DER EINFRIEDIGUNGEN UND TORE

ÜBER DER VERKEHRSFLÄCHE HÖCHSTENS 1~50 M~ HÖHERE EIN-

FRIEDIGUNGEN SIND NUR ZULÄSSIG AUF ODER HINTER DER

BAUGRENZE. DIE BREITE DER EINZELNEN GRUNDSTÜCKSZUFAHRTEN

DARF HÖCHSTENS 7~OO M BETRAGEN.

GEBÄUDE SIND IN UNAUFFÄLLIGEN FARBTÖNEN ZU HALTEN.

DACHFLÄCHEN SIND IN EINEM ROT BIS BRAUNEN FARBTON

ZUGESTALTEN.

GESTALTUNG VON LAGERPLÄTZEN (§ 111 ABS. 1 NR. 4 LBO):

LAGERPLÄTZE SIND DURCH STRÄUCHER SO EINZUPFLANZEN~

DAß SIE VON DEN STRAßEN NICHT EINGESEHEN WERDEN KÖNNEN.

2.1 DACH FORM (§ 111 ABS. 1 NR. 1 LBO)

2.1.1 GEWERBEGEBIET: GEWERBLICH GENUTZTE GEBÄUDE 0 - 22 0

AUSNAHMEN FÜR BESONDERE BETRIEBS-

EINRICHTUNGEN KÖNNEN ZUGELASSEN

WERDEN.

GEBÄUDE DIE NUR DEM WOHNEN

DIENEN' 22 - 33 0

KNIESTOCK(KN) BEI WOHNGEBÄUDEN MAX. O50 M
,

2.1.2 MISCHGEBIET: GEWERBLICH GENUTZTE GEBÄUDE 0 - 22 0

AUSNAHMEN FÜR BESONDERE BETRIEBS-

EINRICHTUNGEN KÖNNEN ZUGELASSEN

WERDEN.

GEBÄUDE DIE NUR DEM WOHNEN

.'
DIENEN 22 - 33 0

KNIESTOCK (KN) BEI WOHNGEBÄUDEN MAX. O50 M

2.1.3 ALLG. WOHNGEB.: WOHNGEBÄUDE 22 - 33 0

KNIESTOCK (KN) MAX. O50 M

Ww

åv
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/' 2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (6 111 LBO)

2.1 DACHFORM (6 111 ABS. 1 NR. 1 LBO)
2.1.1 GENERBEGEBIET: GEMERBLICH GENUTZTE GEBAUDE O - 22 °

AUSNAHMEN EUR BESONDERE BETRIEBS-
EINRICHTUNGEN KÖNNEN ZUGELASSEN
MERDEN.
GEBAUDE, DIE NUR DEM NDHNEN
DIENEN' 22 - 33 °
KNIESTDCK (KN) BEI NDHNGEBAUDEN MAX. 0,50

2.1.2 MIScHGEBIET¦ GEMERBLICH GENUTZTE GEBAUDE 0 - 22 °
AUSNAHMEN EUR BESONDERE BETRIEBS-
EINRICHTUNGEN KÖNNEN ZUGELASSEN
NERDEN.
GEBAUDE, DIE NUR DEM MDHNEN
DIENEN 22 - 33 °
KNIESTDCK (KN) BEI NDHNGEBAUDEN MAX. 0,50

2.1.3 ALLG. NGHNGEB.: NDHNGEBAUDE 22 - 33 °
KNIESTDCK (KN) MAX. 0,50

2.2 EINERIEDIGUNGEN AN DEEENTLICHEN VERKEHRSELACHEN
(6 111 ABS. 1 NR. A LBO):
AN DER STRAGENBEGRENZUNGSLINIE BETDNEINEASSUNGEN HDCHSTENS
15 CM HOCH, EINGEMACHSENER MASCHENDRAHT DDER NELLENGITTER
IST ZULASSIG. BESAMTHDHE DER EINERIEDIGUNGEN UND TDRE
UBER DER VERXEHRSFLACHE HDCHSTENS 1,50 M, HDHERE EIN-
ERIEDIGUNGEN SIND NUR ZULASSIG AUF oDER HINTER DER
BAUGRENZE. DIE BREITE DER EINZELNEN GRUNDSTUCNSZUEAHRTEN
DARE HDCHSTENS 7,00 M BETRAGEN.

2.3 GEBÄUDE SIND IN UNAUFFÄLLIGEN FARBTÖNEN ZU HALTEN.
DACHFLÄCHEN SIND IN EINEM ROT BIS BRAUNEN FARBTON
ZUGESTALTEN.

2.A GESTALTUNG voN LAGERRLATZEN (6 111 ABS. 1 NR. A LBO):
LAGERRLATZE SIND DURCH STRAUCHER SD EINZURELANZEN,
DAB SIE VON DEN STRABEN NICHT EINGESEHEN WERDEN KÖNNEN.
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1,5 SICHTFELDER:

DIESE SIND VON JEDER SICHTBEHINDERNDEN NUTZUNG UND

BEPFLANZUNG FREIZUHALTEN. STRÄUCHERJ HECKEN UND EIN-

FRIEDIGUNGEN DÜRFEN EINE HÄHE VON OJ80 M ÜBER FAHR-

BAHNMITTE NICHT ÜBERSCHREITEN.

HINWEIS DER WHERBEREICHSVERWALTUNG V:

Es WIRD DARAUF HINGEWIESENJ DAß MIT BELÄSTIGUNGEN DURCH DEN

FLUGBETRIEB DES FLUGPLATZES FRIEDR,ICHSHAFEN ZU RECHNEN IST.

DIE GEBÄUDE WERDEN IN KENNTNIS DIESER BEEINTRÄCHTIGUNG ERSTELLTJ

RECHTSANSPRÜCHE GEGEN DEN BUNDJ DIE MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN DURCH

DEN FLUGBETRIEB BEGRÜNDET WERDENJ BESTEHEN SOMIT NICHT.

ANERKANNT:

MECKENBEURENJ DEN

GEFERTIGT:

MECKENBEURENJ DEN 10. AuG. 198216. Aug. 1982
. . I . . I

DER;B

.

~RGERMEISTER

i~~
TANN

DER ORTSBAUMEISTER

/. -'-- ~~f:
, t.

'~. BREULING

DIE BAULICHEN MAßNAHMEN WERDEN BETRAGEN:

KANALISTAION

WASSERVERSORGUNG

. . . . . . . . I . . I DM

. . . . . . . . . . . . DM

STRAßENJ GEHWEGE UND VERKEHRS-

GRÜNFLÄCHE

STRAßENBELEUCHTUNG

. . . . I . . . . . . . DM

. . . . . . . . . I . . DM

GESA
Genehmigt

nach § 11 B;~Q>;Gi. V. mit

§ 2 Ziffer 1 der 2. DVO d<3r

Landesregierung.
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,á5 SICHTFELDER:

DIESE SIND voN JEDER SICHTBEHINDERNDEN NUTZUNG UND
BEPELANZUNG EREIZUHALTEN. STRAUCHER, HECKEN UND EIN-
FRIEDIGUNGEN DURFEN EINE HAHE voN 0,80 M ÜBER FAHR-
BAHNMITTE NICHT UBERSCHREITEN.

HINWEIS DER WHERBEREICHSVERWALTUNG V:

ES WIRD DARAUF HINGEWIESEN› DAB MIT BELÄSTIGUNGEN DURCH DEN
FLUGBETRIEB DES FLUGPLATZES FRIEDRICHSHAFEN ZU RECHNEN IST.
DIE GEBÄUDE WERDEN IN KENNTNIS DIESER BEEINTRÄCHTIGUNG ERSTELLTI
RECHTSANSPRÜCHE GEGEN DEN BUND, DIE MIT BEEINTRÄCHTIGUNGEN DURCH
DEN FLUGBETRIEB BEGRÜNDET WERDEN, BESTEHEN SOMIT NICHT.

ANERKANNT: GEEERTIGT:
MECKENBEUREN, DEN I6n^99ıI?8@ MECKENBEUREN, DEN 10. AUG. 1982

DER BURGERMEISTER DER ORTSBAUMEISTER

I /X--1 \f\//H I/Hflmihtízfi/I,

TANN BREULING

DIE BAULICHEN MABNAHMEN WERDEN BETRAGEN¦

. . . DM

. . . DN

KANALISTAIDN . . . . . . . . .
NASSERVERSDRGUNG . . . . . . . . .
STRAISEN, GEHWEGE UND VERKEHRS-
GRÜNFLÄCHE ............D|VI

STRABENBELEUCHTUNG . . . . . . . . . . . . DM
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